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3.		�  Der Hauptgeschäftsführer wird beauftragt, einen entsprechenden öffentlich- 
rechtlichen Vertrag, wie in der Anlage beigefügt, mit der IHK Ostthüringen 
zu Gera abzuschließen.

4.		�  Der Beschluss erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung und Bekanntmachung 
des Beschlusses der Vollversammlung der IHK Ostthüringen zu Gera über 
die Aufgabenübernahme sowie der Genehmigung und Bekanntmachung des 
Beschlusses der Vollversammlung der IHK Südthüringen über die Aufgabenüber-
tragung.

Suhl, 31. März 2026

gez.						     gez.
Torsten Herrmann			   Dr. Ralf Pieterwas

Genehmigungsvermerk des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Landwirtschaft 
und Ländlichen Raum vom 15. April 2026, Az.: 1050-R2.4-3404/30-1-242191/2026.

Ausgefertigt:

Suhl, 21. April 2026

gez.						     gez.
Torsten Herrmann			   Dr. Ralf Pieterwas
Präsident					    Hauptgeschäftsführer
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Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Südthüringen hat 
in ihrer Sitzung am 31. März 2026 folgenden Beschluss gefasst:

1.		�  Die Vollversammlung der Industrie- und Handelkammer Südthüringen be  - 
schließt gemäß  § 4 Abs. 2 Nr. 6  IHKG die Übertragung der hoheitlichen 
Aufgaben als zuständige Erlaubnis- und Aufsichtsbehörde für Ver sicherungs- 
vermittler und -berater sowie sog. produktakzessorische Versicherungsver-
mittler nach § 34 d GewO und als zuständige Registerbehörde gemäß  
§ 11 a GewO für die eintragungspflichtigen Versicherungsvermittler, Ver  - 
sicherungsberater, produktakzessorische Ver s iche rungsvermittler, Finanz—
anlagenvermittler, Honorar-Finanzanlagenbe ra ter und Immobiliardarlehens -
vermittler auf die IHK Ostthüringen zu Gera mit Wirkung ab 1. Juni 2026. 

2.		�  Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Südthüringen 
beschließt gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 6 IHKG die Übertragung der hoheitlichen 
Aufgaben 

		  a)	  �als zuständige Registerbehörde, sofern nur die Registerzuständigkeit, 
nicht aber die Erlaubnis- und Aufsichtszuständigkeit auf die Thüringer  
Industrie- und Handelskammern übertragen wird, gemäß § 1 a GewO  
in der die Verbraucherkredit-RL umsetzenden Gesetzesfassung, aktuell 
vorliegend als Regierungsentwurf (BT-Drucksache 21/1851), für die ein- 
tragungspflichtigen Verbraucherkreditvermittler nach § 34 k GewO-neu

		  oder

		  b)	� als zuständige Erlaubnis-, Aufsichts- und Registerbehörde, sofern die 
Zuständigkeiten als Erlaubnis-, Aufsichts- und Registerbehörde auf die 
Thüringer Industrie- und Handelskammern übertragen werden, gemäß  
§ 11 a GewO in der die Verbraucherkredit-RL umsetzenden Gesetzesfas-
sung, aktuell vorliegend als Regierungsentwurf (BT-Drucksache 21/1851) 
für Verbraucherkreditvermittler nach § 34 k GewO-neu

		�  von der IHK Südthüringen auf die IHK Ostthüringen zu Gera mit Wirkung  
ab Inkrafttreten des die Verbraucherkredit-RL umsetzenden Gesetzes.
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